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VORGEHEN BEI GEWICHTIGEM ANHALTSPUNKT 
FÜR EINE KINDESWOHLGEFÄHRDUNG (KKG §4)

1. Beschreibung von gewichtigen Anhaltspunkten Datum

Beobachtung / fachliche Einschätzung 
(bzgl. Erscheinungsbild oder Verhalten des Kindes, Verhalten der Bezugsperson, Wohnung, Information durch Dritte, etc.)

2. Kollegiale Fallbesprechung Datum

Als Kollegiale Beratung (mit Namen) 1.:

2.:

Als Interprofessionelle Beratung (mit Namen)

Koordinationsstelle:

Fachkraft des Gesundheitswesens:

Sonstige:

Ergebnis der Fallbesprechung

Mindestens ein gewichtiger Anhaltspunkt ist begründet nicht begründet bedarf der weiteren Abklärung

Weitere Aspekte zu den Anhaltspunkten / Vereinbarung:

3. Gespräch mit der Familie/Lebensgemeinschaft Datum

Anwesende:

Vereinbarung:

Gespräch mit Familie/Lebens-
gemeinschaft vorgesehen in der Zeitspanne: durch (Name):

Name:
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4. Beratung mit einer insofern erfahrenen Fachkraft nach § 4 KKG oder § 8a SGB VIII 

Pseudonymisierung der persönlichen Daten der Familie/Lebensgemeinschaft ist erfolgt ja nein

Insofern erfahrene Fachkraft (Name): 

Familienhebamme (Name):

Sonstige (Name):

1 Kindeswohlgefährdung mit akutem Handlungsbedarf 

Verdacht auf Kindeswohlgefährdung ohne akuten Handlungsbedarf

Keine Kindeswohlgefährdung, aber Hilfe-/Unterstützungsbedarf

Keine Kindeswohlgefährdung und kein Hilfe-/Unterstützungsbedarf

Erläuterung:

Ergebnissicherung (Alles Zutreffende ankreuzen)

Information des Jugendamtes bzw. der Mitarbeiterin/ des Mitarbeiters des Jugendamtes Name

Erneute Bewertung mit insofern erfahrener Fachkraft in…Wochen Name

Hinzuziehung weiterer Akteure Namen

Sonstiges

Gespräch mit Familie/Lebens-
gemeinschaft vorgesehen in der Zeitspanne: durch (Name):

5. Gespräch mit der Familie/Lebensgemeinschaft Datum

Anwesende:

Vereinbarung:
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